Umsatzsteuererhöhung 2007  !
Im Rahmen des Haushaltsbegleitgesetzes 2006 hat der Gesetzgeber die Erhöhung des allgemeinen Umsatzsteuersatzes von 16 % auf 19 % zum 01.01.2007 beschlossen. 

Maßgebend für die Anwendung des neuen Umsatzsteuersatzes ist aus Sicht des leistenden Handwerkers ausschließlich der Zeitpunkt der Ausführung der Lieferung, der sonstigen Leistung, der unentgeltlichen Wertabgabe (Eigenverbrauch) und des innergemeinschaftlichen Erwerbs oder der Einfuhr. 

Der Tag der Auftragserteilung, des Vertragsabschlusses, der Rechnungserteilung oder auch der Tag der Vereinnahmung des Entgelts sind hierbei unerheblich. 

Auch in den Fällen der Übertragung der Steuerschuld auf den Leistungsempfänger ist der Zeitpunkt der Ausführung der bezogenen Leistung für den anzuwendenden Steuersatz maßgeblich. Das gilt z. B. beim Empfang von Bauleistungen durch Bauunternehmer oder beim Empfang von grenzüberschreitenden Dienstleistungen innerhalb der EU. 

Der Zeitpunkt der Ausführung der Leistung ist auch für die zutreffende Versteuerung von Teilentgelten, Anzahlungen oder Vorausrechnungen maßgebend. 

Aus der nachfolgenden Tabelle ersehen Sie den jeweiligen anzuwendenden Regelsteuersatz. 

	Zeitpunkte
	Umsatzsteuersatz
	Vorsteuerabzug

	Sie erhalten vor dem 01.01.2007 Teilentgelte und erbringen die Leistung bis zum 31.12.2006:
	In Ihren Rechnungen weisen Sie – wie bisher – den Steuersatz von 16 % aus. 
	Die in der Rechnung ausgewiesene Umsatzsteuer ist als Vorsteuer abziehbar, wenn der Empfänger die Rechnung erhalten und die Zahlung geleistet hat. 

	Sie erhalten vor dem 01.01.2007 Teilentgelte und erbringen die Leistung nach dem 31.12.2006:
	a) In Ihren Rechnungen weisen Sie den Steuersatz von 16 & aus: 

Im Folgejahr müssen Sie dann weitere 3 % (Differenz von 16 % zu 19 %) berechnen und zahlen. 

Diese weitere Umsatzsteuer von 3 % ist grundsätzlich in dem Voranmeldungszeitraum zu berechnen und zu zahlen, in dem die Leistung erbracht wird. 

Rechnungen über Teilentgelte dürfen auch berichtigt werden. Der Steuernachweis muss in diesen Rechnungen aber nicht berücksichtigt werden, wenn in einer Endrechnung die Umsatzsteuer für die gesamte Leistung nach dem ab 01.01.2007 geltenden Steuersatz von 19 % ausgewiesen wird. 
	Die in den Rechnungen ausgewiesene Umsatzsteuer ist als Vorsteuer abziehbar, wenn der Empfänger die Rechnung erhalten und die Zahlung geleistet hat. 

Der Leistungsempfänger kann den Vorsteuerabzug insoweit beanspruchen, sobald die Leistung ausgeführt ist und die Endrechnung vorliegt. Die Bezahlung der Rechnung ist hierfür nicht erforderlich. 



	
	b) In Ihren Rechnungen weisen Sie bereits den neuen Steuersatz von 19 % aus: 

Die Frage der Berichtigung der Umsatzsteuer stellt sich nicht. 
	Der Leistungsempfänger kann den angegebenen Umsatzsteuerbetrag als Vorsteuer abziehen, nachdem ihm die Rechnung vorliegt und er den Rechnungsbetrag gezahlt hat.

	Sie erhalten nach dem 31.12.2006 Entgelte und erbringen die Leistung vor dem 01.01.2007:
	In Ihren Rechnungen weisen Sie den Steuersatz von 16 % aus, weil die Verschaffung der Verfügungsmacht (Leistungszeitpunkt) entscheidend ist.

Besonderheit bei Ist-Versteuerung: Die Steuerentstehung richtet sich nach dem Zeitpunkt der Vereinnahmung. Die Umsatzsteuer ist wegen des Leistungszeitpunkts im Jahr 2006 noch mit dem Steuersatz von 16 % zu berechnen.
	Der Leistungsempfänger kann den Vorsteuerabzug beanspruchen, sobald die Leistung ausgeführt ist und die Rechnung vorliegt. Die Bezahlung der Rechnung ist hierfür nicht erforderlich. 


Erleichterungen gibt es nach diesen Grundsätzen nur bei der Abrechnung abgrenzbarer Teilleistungen. 
Weil die umsatzsteuerliche Mehrbelastung nicht ohne weiteres an den Endkunden weitergereicht werden kann, sollte in jedem Fall geprüft werden, ob die vereinbarte Werkleistung in Teilleistungen – auch nachträglich – aufgeteilt werden kann. Voraussetzung für die nachträgliche Vereinbarung von Teilleistungen ist jedoch, dass es sich um einen wirtschaftlich abgrenzbaren Teil einer Werklieferung oder Werkleistung handelt. Zudem müssen die Teilleistungen bei Fertigstellung, die noch in 2006 erfolgen muss, vom Auftraggeber abgenommen werden. Des Weiteren muss vereinbart werden, dass für Teile einer Werklieferung oder Werkleistung ein entsprechendes Teilentgelt zu bezahlen ist. Dieses Teilentgelt muss gesondert abgerechnet werden. 

Beispiel: 

Ein Privatmann lässt sich von einer Schreinerei den Innenausbau und Fensterlieferung seines Hauses zu einem vereinbarten Pauschalpreis in Höhe von 150.000,00 € zzgl. 24.000,00 € USt bauen. Werden keine Teilleistungen vereinbart, sondern nur Anzahlungen, würde bei Abnahme des Bauvorhabens im Jahre 2007 insgesamt 28.500,00 € USt fällig werden (300.000,00 € x 19 %), also 4.500,00 € mehr als geplant. Um dieser Mehrbelastung zu entgehen, könnten z. B. Teilleistungen wie folgt vereinbart werden: 
	Teilleistungen mit Abnahme
	Jahr 2006
	Jahr 2007

	Lieferung/Einbau Fenster
	40.000,00 €
	

	Lieferung/Einbau Deckenverkleidung, Fussböden
	50.000,00 €
	

	Lieferung/Einbau Innentreppe/Haustür, Windfang
	40.000,00 €
	

	Lieferung/Einbau Innentüren usw.
	
	20.000,00 €

	Umsatzsteuer
	16 % von 130.000,00 €
	19 % von 20.000,00 €

	
	20.800,00 €
	3.800,00 €

	Umsatzsteuer gesamt
	24.600,00 €


Bitte beachten Sie die zivilrechtlichen Folgen der Abnahme (z. B. Beginn der Gewährleistungsfrist). Eine nur aus steuerlichen Gründen vorgenommene Abnahme werden die Finanzämter nicht anerkennen. Hiervon ist auszugehen, wenn die Gewährleistungsfrist erst mit der Abnahme des Gesamtwerkes beginnt. 

Nach § 29 des UStG haben Sie als leistender Unternehmer einen Ausgleichsanspruch gegenüber dem Kunden, wenn eine in 2007 erbrachte Leistung auf einem Vertrag beruht, der vor dem 01.09.2006 abgeschlossen worden ist. 

Diese Anspruchsgrundlage entfällt allerdings, wenn die Vertragsparteien zivilrechtlich etwas anderes vereinbart haben. Diese Anspruchsgrundlage entfällt allerdings wenn die Vertragsparteien zivilrechtlich etwas anderes vereinbart haben (z. B. Festpreisklausel). 

Im Einzelfall muss unter Berücksichtigung der zivilrechtlichen Vereinbarung die Rechtslage geprüft werden. Sind z. B. in den Verträgen Preise „zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer“ festgelegt, dürfte es keine Probleme mit der Überwälzung der steuerlichen Mehrbelastung geben. 

Dauerleistungen (z. B. umsatzsteuerliche Vermietung, Leasing-, Wartungs- und Überwachungsverträge) werden in aller Regel an dem Tag ausgeführt, an dem der vereinbarte Leistungszeitraum endet. Insofern muss grundsätzlich für alle Dauerleistungen die nach dem 31.12.2006 enden, der erhöhte Steuersatz von 19 % angewendet werden. 

Wenn eine Dauerleistung nicht insgesamt für den vereinbarten Leistungszeitraum, sondern für kürzere Zeitabschnitte, z. B. Kalendermonat, Vierteljahr) abgerechnet wird, liegen insoweit Teilleistungen vor. Dies gilt auch für unbefristete Dauerleistungen. 

Beispiel: 

Bei einem Heizungs-/Wartungsvertrag ist ein Abrechnungszeitraum vom 01.07. bis 30.06. des Folgejahres vorgesehen. Wird jetzt ein Abrechnungszeitraum vom 01.07.2006 bis 31.12.2006 vereinbart und auch abgerechnet, ist hierauf der alte Steuersatz von 16 % anzuwenden. Für den Zeitraum ab 01.01.2007 gilt der neue Steuersatz. 

Unternehmer, die ihre Umsätze gem. § 20 des UStG nach vereinnahmten Entgelten besteuern, kommt es für die Anwendung des Steuersatzes auch auf den Zeitpunkt der Leistungserbringung an. Werden für Umsätze, die erste in 2007 ausgeführt werden, bereits in 2006 Teilentgelte vereinnahmt, ist bei Besteuerung in 2006 der jetzige Steuersatz von 16 % maßgeblich. Die in 2007 ausgeführten Umsätze unterliegen allerdings auch insoweit dem neuen Steuersatz von 19 %, als die Umsatzsteuer bereits in 2006 entstanden ist. Nachträglich wird daher im Jahre 2007 die Differenz von 3 % zwischen altem und neuem Steuersatz fällig. 

Werden in 2007 Entgelte für Leistungen vereinnahmt, die bereits in 2006 erbracht wurden, ist trotz Zahlungseingang in 2007 der Steuersatz von 16 % anzuwenden (Leistungszeitpunkt 2006). 

Als Handlungsempfehlung gilt für das Jahr 2006 noch die Prüfung, ob Sie mit dem Kunden noch Teilleistungen vereinbaren können. 
Sie sollten auch frühzeitig Vorkehrungen treffen, damit die technischen Voraussetzungen, z. B. für die Fakturierung der Rechnungen mit dem neuen Steuersatz ab 01.01.2007 gegeben sind. 
Darüber hinaus sollten Sie bei der Abgabe von Angeboten, Kostenvoranschlägen und Preislisten auf die Umsatzsteuererhöhung zum 01.01.2007 hinweisen. Ohne diesen Hinweis ist ein Ausgleich der umsatzsteuerlichen Mehrbelastung nur unter bestimmten zivilrechtlichen Voraussetzungen durchsetzbar. 

Auch sollten Sie in 2006 prüfen, ob bestimmte Sachentnahmen oder Leistungsentnahmen noch in diesem Jahr erfolgen. Denn auch insoweit gilt der alte Steuersatz von 16 %. Einzelheiten müssten Sie in diesem Falle mit Ihrem Steuerberater besprechen. 
